
IBN 2017 - 
jahresrückblick

Integrität beim
Bundesheer

B A K  N e w s l e t t e r
Informationen & News

Ausgabe 01 20
18

Interview  
staatssekretärin 
Mag. Karoline 
Edtstadler

Nationale Anti- 
Korruptions- 
Strategie
NAKS

Betriebliche 
Gesundheits- 
förderung

 
Aktuelle 
Rechtsprechung

Internationale
Highlights

Künftige 
Veranstaltungen 
& Impressum

Werteerziehung
in der SCHULE

Aktuelle 
Publikationen 

ZIVILG
ESELLSCHAFT

         STAAT

W
IR

TS
CH

AF
T

SENSIBILISIERUNG

Ö�entlichkeit

BEWUSSTSEINSBILDUNG

Schulung 
spezieller

Zielgruppen
INTEGRITÄTS-

MANAGEMENT

Förderung integeres Verhalten

COMPLIANCE

CMS
ö�entliche Verwaltung

REDUKTION

struktureller 
Korruptionsrisiken

FORCIERUNG

Ansätze Korruptionsprävention 
und 

konkrete Maßnahmen

KOOPERATION

TRANSPARENZ

BEWUSSTSEINS-
BILDUNG 

BEKENNTNIS 
ZUR INTEGRITÄT

© Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK)

  



BUNDESAMT ZUR KORRUPTIONSPRÄVENTION UND KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG Ausgabe 01 20
18

2

VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser

Das Jahr 2018 hat im Hin-
blick auf Korruptionspräven-
tion und Korruptionsbekämp-
fung intensiv begonnen. Am 
31.Jänner 2018 wurde die Na-
tionale Anti-Korruptionsstra-
tegie (NAKS) im Ministerrat 
beschlossen – ein Meilenstein 
in der österreichweiten Kor-
ruptionsprävention und Integ-
ritätsförderung. Nun gilt es die 
Strategie umzusetzen. Alles 
über den momentanen Stand 
und die weitere Vorgehens-
weise findet sich in diesem 
Newsletter. 

Eine bedeutende Rolle wird bei 
der Umsetzung der NAKS das 
Integritätsbeauftragten-Netz-
werk spielen. Wir blicken da-
her gemeinsam auf das Jahr 
2017 zurück und präsentieren 
außerdem die geplanten Ver-
anstaltungen 2018 sowie den 
Integrity Award. 

Die Korruptionsbekämpfung 
hat zusätzlich ein neues Ge-
sicht: Ende 2017 wurde die 

Staatsekretärin im Bundes-
ministerium für Inneres, Mag. 
Karoline Edtstadler, ange-
lobt. Zu ihren Zuständigkei-
ten zählen unter anderem die 
Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung. Im 
Interview haben wir sie daher 
nach den nächsten Schritten 
und Herausforderungen in 
diesem Bereich gefragt.

Natürlich schauen wir auch in 
diesem Newsletter über den 
Tellerrand des BMI und haben 
daher einen Blick hinter die 
Kulissen der Integritätsför-
derung im Österreichischen 
Bundesheer gewagt. Unser 
Dank gilt an dieser Stelle Ab-
teilungsleiter für Disziplinar- 
und Beschwerdewesen Dr. 
Christian Mayer, der uns die-
sen Einblick gewährt hat. 

Ebenso freuen wir uns sehr, 
dass wir uns mit der Direkto-
rin der HTL Spengergasse, Dr. 
Jutta Zemanek und Direktor 
der HAK 10, Prof. Mag. Jörg 

Hopfgartner zur spannenden 
Frage der Werteerziehung in 
österreichischen Schulen un-
terhalten durften, die für uns 
die Bedeutung dieses Themas 
eindringlich verdeutlichten. 
Last but not least sei auf 
zahlreiche internationale Ar-
beitstreffen hingewiesen, die 
unter Internationale High-
lights beleuchtet werden.

Wir wünschen viel Spaß bei 
der Lektüre!
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Mag. Karoline Edtstadler wurde am 18.12.2017 als Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Inneres angelobt. Zu ihrem neuen Zuständigkeitsbereich zählt 
die Korruptionsbekämpfung. Wo sie hier die Herausforderungen und Ziele in den 
nächsten Jahren sieht, verrät sie uns im Interview. 

WELCHE BEDEUTUNG HAT 
KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG 
FÜR SIE?

Korruption kann einen 
Rechtsstaat aushöhlen und 
damit auch die Sicherheit, 
den sozialen Frieden und den 
Wohlstand in einem Land ge-
fährden. Die Menschen müs-
sen sich auf den Staat und die 
Gesetze verlassen können. Mir 
ist es deshalb wichtig, dass wir 
das Vertrauen in staatliche In-
stitutionen stärken. Außerdem 
möchte ich informieren und 
sensibilisieren, denn vor allem 
bei den vorgeblich kleinen Din-
gen herrscht viel Unsicherheit.

WELCHE ZIELE HABEN SIE IN 
DER KORRUPTIONSBEKÄMP-
FUNG?

Ich möchte das Augenmerk 
vor allem auf die Prävention 
legen. Mir ist es ein Anliegen, 
dass wir Korruption schon von 
Beginn an verhindern. Es gibt 
hier auch bereits eine Reihe 
von Präventionsprojekten, vor 
allem im Bildungsbereich. Hier 
möchte ich verstärkt auf jun-
ge Menschen zugehen, damit 
diese schon früh ein Gefühl für 
diesen sensiblen Bereich in un-
serer Gesellschaft entwickeln. 
Inzwischen gibt es im öffentli-
chen Dienst auch rund 70 Integ-
ritätsbeauftragte. Sie fungieren 
in ihren Organisationseinhei-
ten als Ansprechpersonen bei 

Fragen zum richtigen Verhal-
ten im Zusammenhang mit 
Korruption und Amtsmiss-
brauch und sind auch unterei-
nander vernetzt. Neben dem 
öffentlichen Sektor ist es mir 
aber auch wichtig, dass wir die 
Wirtschaft und die Zivilgesell-
schaft in die Präventionsmaß-
nahmen einbinden. Es braucht 
hier einen Schulterschluss al-
ler betroffenen Organisationen. 

WELCHE ROLLE SPIELT DA-
BEI DIE NATIONALE  
ANTI-KORRUPTIONS- 
STRATEGIE? WAS SIND HIER 
DIE NÄCHSTEN SCHRITTE?

Mir ist es wichtig, dass wir 
Korruption in all ihren Er-
scheinungsformen nachhaltig 

„Es braucht einen 
Schulterschluss 
mit Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft“

Staatssekretärin  
Mag. Karoline Edtstadler  
im Interview 

Foto: BMI/Gerd Pachauer
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verhindern und bekämpfen. 
Die Nationale Anti-Korrupti-
onsstrategie stellt den stra-
tegischen Rahmen dafür dar. 
Auf Basis dieser Strategie wird 
nun unter Einbindung aller re-
levanten Akteure ein Aktions-
plan mit konkreten Maßnah-
men erarbeitet, der alle zwei 
Jahre an die aktuellen Ent-
wicklungen angepasst werden 
soll. Diese breite Einbindung 
ist mir sehr wichtig, denn nur 
wenn alle an einem Strang 
ziehen, können wir Korruption 
wirkungsvoll begegnen.

SIE WURDEN IN DEN MEDIEN 
ALS STRENGE RICHTERIN 
BESCHRIEBEN. FINDEN SIE 
DIE STRAFEN IN KORRUPTI-
ONSFÄLLEN ANGEMESSEN?

Aus meiner Sicht ist der be-
stehende rechtliche Rahmen 
zur Verhinderung und Be-
kämpfung von Korruption aus-
reichend. Hier wurde von den 
Experten des Justizressorts in 
den vergangenen Jahren her-
vorragende Arbeit geleistet. 
Nun geht es für mich darum, 
dass wir das Bewusstsein in 
der Bevölkerung weiter stär-
ken und die Menschen für das 
Thema Korruption sensibili-
sieren. Dafür werde ich mich 
als zuständige Staatssekretä-
rin verstärkt einsetzen.

WELCHE HERAUS- 
FORDERUNGEN SEHEN SIE 
IN DER KORRUPTIONS- 
BEKÄMPFUNG? (WIE 
MÖCHTEN SIE DIESEN 
BEGEGNEN?)

Die große Herausforderung bei 
der Korruption als krimineller 
Erscheinungsform ist, dass 
sich zumindest zwei Täter 
verbünden und davon abhän-
gig sind, dass die Außenwelt 
nichts von ihrer strafbaren 
Handlung mitbekommt. Die-
se Mauer der Geheimhaltung 
müssen wir durchbrechen. 
Das ist ein weiterer Grund, 
warum ich den Fokus noch 
stärker auf die Präventionsar-
beit legen möchte. Es braucht 
das Bewusstsein in der breiten 
Bevölkerung, dass Korruption 
schon im Kleinen beginnen 
kann und dass sich Korrupti-
onsmöglichkeiten in sehr vie-
len Tätigkeiten bieten können.

„INTEGRITÄTSFÖRDERUNG“ 
IST EINES DER SCHLAGWOR-
TE ZUR VERHINDERUNG VON 
KORRUPTION. WELCHE  
ROLLE SPIELT INTEGRITÄT 
FÜR SIE? WELCHE ROLLE 
SPIELT INTEGRITÄT FÜR DAS 
BMI? 

Integritätsförderung ist für 
mich ein sehr wesentlicher 

Bereich. Die nationale  
Anti-Korruptionsstrategie sehe 
ich auch als ein eindeutiges Be-
kenntnis des staatlichen Sek-
tors zur Integrität. Im Innenmi-
nisterium gibt es seit 2013 ein 
Compliance-System, um eine 
nachhaltige Antikorruptions-
kultur zu schaffen. Durch die 
verstärkte Implementierung 
von Compliance Management 
Systemen, insbesondere in der 
öffentlichen Verwaltung, sollen 
bereits bestehende Maßnah-
men systematisiert und wei-
terentwickelt werden. Zudem 
wollen wir auch den Aufbau von 
Netzwerken von Integritätsbe-
auftragen außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes unterstüt-
zen. Auf europäischer Ebene 
wollen wir mit der österreichi-
schen Initiative „EU Integrity“ – 
einer Plattform zum Austausch 
von „Best Practices“ und Er-
fahrungen im Bereich der In-
tegritätsförderung – einen Bei-
trag leisten.

Foto: BMI/Gerd Pachauer
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Nationale  
Anti- 
Korruptions- 
strategie  
beschlossen

Die Nationale Anti-Korruptionsstrategie bildet den Rahmen für alle Maßnahmen, die 
zur Prävention und Bekämpfung von Korruption in Österreich gesetzt werden. Sie 
wurde unter der Federführung des Innenministeriums, im Besonderen des Bun-
desamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, und des Justiz- 
ministeriums unter Einbindung aller relevanten Akteure aus öffentlicher Verwaltung, 
Zivilgesellschaft und Wirtschaft erarbeitet. In zehn Expertenrunden wurden dazu im 
Vorfeld diverse Korruptionspräventionsthemen erörtert und zu Anti-Korruptions- 
strategien verdichtet.

Im Zentrum der Strategie ste-
hen das Bekenntnis zur Integ-
rität, der Wille zur nationalen 
und internationalen Koopera-
tion, die Förderung von Trans-
parenz vor allem in der öffent-
lichen Verwaltung sowie die 
Bewusstseinsbildung im öf-
fentlichen und privaten Sektor.

Ziel ist die Forcierung und 
langfristige Sicherstellung 
von Integrität und Trans- 
parenz in Verwaltung, 
Politik und Wirtschaft.  
Dafür werden die folgenden  
Mittel eingesetzt: 

• Der systematische Austausch 
von bewährten Praktiken und 
neuen Ansätzen in der Kor-
ruptionsprävention und Integ-
ritätsförderung. Dies soll so-
wohl im öffentlichen Bereich 
als auch zwischen öffentli-
chem und privatem Sektor 
unter intensiver Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft gesche-
hen. Die bestehenden Gremien 
sollen institutionalisiert wer-
den, aber auch spezielle Platt-
formen sollen zur Integritäts-
förderung gefördert werden. 
Ein erster Schritt wurde be-
reits durch die Einrichtung des 
Integritätsbeauftragtennetzwerkes 
(IBN-www.integritaet.info) 
gesetzt.  

• Durch die verstärkte Im-
plementierung von Compli-
ance-Managementsystemen 
(CMS) insbesondere in der öf-
fentlichen Verwaltung, werden 
bereits bestehende Maßnah-
men der Integritätsförderung 
und Korruptionsprävention 
zusammengeführt, systema-
tisiert und weiterentwickelt. 
Auch diesbezüglich wurde in 
vielen Ressorts die Initiative 
ergriffen. Beispielsweise wur-
de sowohl im BMI als auch 
im BMF mit der Ausrollung 
eines Compliance-Manag- 
ement-Systems begonnen. In 
vielen öffentlichen Einrich-
tungen gibt es (auch auf An-
regung des Rechnungshofes) 

Am 31. Jänner 2018 wurde die  
Nationale Anti-Korruptions-
strategie  
im Ministerrat beschlossen.  

N A K S

http://www.integritaet.info
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bereits Pilotprojekte.  
• Die systematische Identi-
fikation und Reduktion po-
tenzieller Korruptionsrisiken 
sowie besonders korruptions-
geneigter Aufgabenbereiche 
erfordern den systematischen 
Einsatz spezifischer Risiko-
analysen sowie allgemein an-
wendbarer, transparenter und 
kontinuierlicher Prüfungs- 
und Kontrollmechanismen. 
Dies geht oft mit der Einrich-
tung von CMS-Systemen Hand 
in Hand. Seitens des BAK wur-
den in den vergangenen Jahren 
immer wieder Fachvorträge zu 
Compliance- und Risikoma-
nagement angeboten.
 
• Durch ganzheitliche, ziel-
gruppengerechte und aufei-
nander abgestimmte Maß-
nahmen werden öffentlich 
Bedienstete in besonderem 
Ausmaß hinsichtlich der För-
derung von integrem Verhal-
ten informiert, sensibilisiert 
und geschult. Integritätsbe-
auftragte nehmen hierbei eine 
Schlüsselfunktion ein. Mittler-
weile gibt es in Österreich an 
die 90 Integritätsbeauftragte 
und es werden laufend mehr. 
Das BAK bietet halbjährlich 
Grundausbildungslehrgänge 
an. Die Nachfrage ist hoch, 
denn noch gibt es nicht in 

jeder öffentlichen Einrichtung 
einen Integritätsbeauftragten. 

• Umfassende Maßnahmen 
stellen Information und Sen-
sibilisierung der Öffentlichkeit 
über Korruptionsphänomene 
sicher. So werden Bestrebun-
gen der Zivilgesellschaft zu 
Korruptionsprävention, Trans-
parenz und Integrität gefördert 
sowie die Kooperation mit Me-
dien und Wirtschaft in der Kor-
ruptionsprävention verstärkt. 
Die Bewusstseinsbildung soll 
somit nicht im öffentlichen 
Dienst halt machen, sondern 
durch gezielte Öffentlichkeits-
arbeit und Sensibilisierung die 
Zivilgesellschaft erreichen. 

• Konzentriert auf spezielle 
Adressaten und Bereiche wird 
der Aufbau von Netzwerken 
von Integritätsbeauftragten 
auch außerhalb des öffent-
lichen Dienstes unterstützt. 
Die Thematiken Korruptions-
prävention und Integritätsför-
derung werden verstärkt in 
schulische und universitäre 
Lehrpläne einbezogen. Die 
Schulung von einzelnen Ziel-
gruppen, wie jene der Schü-
lerinnen und Schüler ist auch 
heute schon ein Beispiel dafür.

Die Strategie umfasst somit 
die Integritätsförderung und 
Korruptionsprävention in allen 
Sektoren, von der öffentlichen 
Verwaltung bis hin zu Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft. 

Je nach Zielgruppe gilt es nun 
unterschiedliche Aktionspläne 
(zunächst für den Zeitraum von 
zwei Jahren) zu entwickeln. 
Ein wichtiges Steuerungs-
element ist dabei das Koor-
dinationsgremium zur Kor-
ruptionsbekämpfung, das seit 
Februar 2010 viermal jährlich 
tagt. Am 1. März 2018 hat das 
Gremium zuletzt zusammen-
gefunden und bereits einen 
Umsetzungsplan der Strategie 
skizziert. Nun ist jeder Bereich 
angehalten, einen Aktionsplan 
mit eigenen Vorhaben zu ent-
wickeln und diesen nach einer 
Selbstverpflichtung umzuset-
zen. In diesem Sinn steht auch 
der Anti-Korruptionstag des 
BAK vom 17.-18.Mai ganz im 
Zeichen der Strategieumset-
zung und Erarbeitung spezifi-
scher Maßnahmen. 

Ebenso wurde mit der Aus-
arbeitung des Aktionsplans 
im BMI bereits begonnen. Mit 
der Präsentation wird zu Be-
ginn des nächsten Semesters 
gerechnet. 

Expertenrunden

In den Jahren 2013 und 2014 fanden unter der Leitung des BAK insgesamt 10 Expertenrunden zu unterschiedlichen Teilbereichen 
der Korruptionsprävention statt. Beteiligt waren Leitungsorgane und Führungskräfte aus den verschiedenen Ressorts, aber auch 
des Rechnungshofes, der Landesrechnungshöfe, des Städtebundes, Gemeindebundes, Verbindungsstelle der Bundesländer so-
wie Ämter der Landesregierungen aus den Bereichen der Internen Revision, Personal etc. Ergebnis der Expertenrunde war unter 
anderem die nationale Anti-Korruptionsstrategie. 

10.  Transparente Verhaltensweisen im Umgang mit Verwaltungssponsoring (25.9.2014)
  9.  Die Rolle des Rechnungshofes bei der Korruptionsbekämpfung – Die Prüfung von Korruptionspräventionssystemen 		
       (18.6.2014)
  8.  Compliance als Allheilmittel?!" (20.3.2014)
  7.  ONR 192050 – Compliance Management Systeme (29.1.2014)
  6.  Länderstandards zur Korruptionsprävention (13.12.2013)
  5.  Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Korruptionsprävention (6.11.2013)
  4.  KORRUPTION UND MASSENMEDIEN - Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung (12.9.2013)
  3.  NETZWERK der ANTIKORRUPTIONSBEAUFTRAGTEN - zur Implementierung eines Multiplikatoren Systems (20.6.2013)
  2.  Compliance als Gesamtsystem (30.4.2013)
  1.  5 Jahre Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention – Wertemanagement in der öffentlichen Verwaltung – Basis für 		
       eine nationale Anti-Korruptions-Strategie?
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IBN 2017 – ein 
Jahresrückblick

Das Netzwerk wächst: Integritätsbeauftragte in 50 österreichischen 
Verwaltungsorganisationen. 

DIE GRUNDAUSBILDUNG DER 
INTEGRITÄTSBEAUFTRAGTEN

2016 wurde das Integritätsbe-
auftragten-Netzwerk des BAK 
mit dem ersten Grundausbil-
dungslehrgang aus der Taufe 
gehoben. Schnell wuchs es 
mit weitern Ausbildungen wei-
ter. Das BAK organisierte auch 
2017 im Frühjahr und Herbst 
jeweils einen Grundausbil-
dungslehrgang für insgesamt 
45 neue Integritätsbeauftragte 
aus verschiedenen Bereichen 
der österreichischen Verwal-
tung. Neben den in den vor-
angegangenen Kursen bereits 
etablierten Unterrichtsmo-
dulen zu den Themenberei-
chen Phänomen Korruption, 
Korruptionsprävention, Com-
pliance, Risikomanagement 
sowie Straf- und Dienstrecht 
umfasste der 3. Lehrgang 
auch einen zweistündigen 
Vortrag der Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft.

VERTIEFTE SPEZIAL- 
SCHULUNGEN: IBN-FOLLOW 
UP-TREFFEN

Neben dem Wissenstransfer 
und der Vernetzung im Rah-
men der Grundausbildungs-
lehrgänge stellen die vom 
BAK organisierten IBN-Follow 
Up-Treffen mit jeweils wech-
selnden Inhalten eine wichtige 
Möglichkeit des Austausches 
von Erfahrungen und Best 
Practices für die Netzwerkteil-
nehmerinnen und -teilnehmer 
dar.

Im Februar 2017 organisier-
te das BAK die zweite Follow 
Up-Veranstaltung unter dem 
Titel „Risikomanagement 
im Compliance-Bereich“ zur 
praxisnahen Vermittlung von 
Begriffen und Methoden des 
Risikomanagements für die 
öffentliche Verwaltung. Da-
bei wurden der Ablauf und 
die Arbeitsschritte bei der 

Implementierung eines Risi-
komanagement-Systems vor-
gestellt und vertiefend auf die 
Bewertung von Risiken und 
Modellen zur Einzelfallanalyse 
eingegangen.

Im Mittelpunkt des im Oktober 
2017 organisierten dritten Fol-
low Up-Treffens, diesmal zum 
Thema Wertemanagement, 
stand die Gestaltung und Re-
alisierung einer werteorien-
tierten Unternehmenskultur 
durch möglichst zielgerichtete 
Wertemanagement-Maßnah-
men. Dazu hatten zwei Mitar-
beiterinnen des BAK auf Basis 
der bei der Evaluierung des 
BAK-Leitbilds gewonnenen 
Erfahrungen einen interakti-
ven Workshop vorbereitet, der 
die Integritätsbeauftragten bei 
der Konzeptionierung und Im-
plementierung von Leitbildern 
in ihren Verwaltungsorganisa-
tionen unterstützen sollte.

Integritätsbeauftragten- 
netzwerk des BAK

Fotos: BAK
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VERNETZUNG BEIM 
JAHRESTREFFEN

Mit dem jährlichen „IBN-Jah-
restreffen“ soll das persönli-
che Kennenlernen aller Inte-
gritätsbeauftragten aus den 
verschiedenen Grundausbil-
dungslehrgängen erleichtert 
und damit die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit im Netzwerk 
insgesamt gesteigert werden. 
Dies wird einerseits durch 
das interaktive Seminarde-
sign, andererseits mit Hilfe 
eines entsprechenden Rah-
menprogramms ermöglicht. 
Im Rahmen des ersten großen 
Jahrestreffens am 19. und 20. 
September 2017 in Schärding 
am Inn wurden in Gruppen-
arbeiten Lösungsansätze und 
Best Practices für verschiede-
ne compliancerelevante Pro-
blemfelder identifiziert, wie  
z.B. für die Überschuldung von 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern oder den Umgang ei-
ner Organisation mit externen 
Einladungen. 

SERVICE UND SUPPORT    

Das Integritätsbeauftrag-
ten-Netzwerk verfügt über 
eine öffentlichkeitswirksame 
Website. Diese soll einer-
seits die interessierte öster-
reichische Zivilgesellschaft 
über die in der österreichi-
schen Verwaltung eingelei-
teten Maßnahmen in Bezug 
auf Korruptionsprävention, 
Compliance und Integritäts-
förderung informieren, ande-
rerseits soll sie dazu dienen, 
eine Unterstützercommunity 
für diese Themen in der Be-
völkerung aufzubauen. Auf 
der Website werden seit dem 
Frühjahr 2017 laufend Berich-
te über Netzwerk-Aktivitä-
ten sowie von verschiedenen 
Netzwerkteilnehmerinnen und 
-teilnehmern vorgestellte Best 
Practices aus den jeweiligen 
Verwaltungsorganisationen 
veröffentlicht. 

Das IBN-Team des BAK un-
terstützte im Jahr 2017 meh-
rere Integritätsbeauftragte bei 

der Konzeption und Planung 
von Schulungsveranstaltun-
gen und stellte über die IBN- 
Online-Plattform geeignete 
Schulungsunterlagen und Vor-
tragsfolien zur Verfügung. 

Neugierig geworden? Dann 
melden Sie sich jetzt! Der 
nächste Grundausbildungs-
lehrgang findet vom 23. bis 
27.April 2018 in Stegersbach 
statt. Anmeldungen sind noch 
möglich.  

Haben Sie in Ihrer Dienststel-
le ein „Integritäts-Projekt“ 
am Laufen oder kennen Sie 
jemanden, der ein Vorreiter 
auf diesem Gebiet ist? Wir 
holen im Rahmen des IBN 
die vielen guten Leistungen 
der österreichischen Verwal-
tung auf den Gebieten Integ-
ritätsförderung, Compliance 
und Korruptionsprävention 
vor den Vorhang. Bewerben 
Sie sich jetzt für den Integrity 
Award 2018! Nähere Informa-
tionen dazu in Kürze unter:  
www.integritaet.info

Mit dem vom Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) im 
Jahr 2016 eingerichteten Integritätsbeauftragten-Netzwerk soll der Integritätsgedanke in 
Österreich forciert werden. Dazu wurden vom BAK bisher 89 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus nahezu allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes Österreichs (insgesamt mehr 
als 50 österreichische Verwaltungsorganisationen) in vier Grundausbildungslehrgängen 
als Integritätsbeauftragte zu Expertinnen und Experten für Fragen der Integritätsförde-
rung, Korruptionsprävention und Compliance ausgebildet. Aktuell sind im Netzwerk Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aller Bundesministerien, der Bundesländer, von verschie-
denen Gemeinden, des Städtebundes, des Rechnungshofes, verschiedener Universitäten 
sowie von diversen öffentlichen Unternehmen vertreten. Einen besonderen Mehrwert für 
alle Beteiligten stellt die Diversität des Netzwerks dar, also dessen Zusammensetzung 
aus Vertreterinnen und Vertretern sowohl aus der Bundes- und Landesverwaltung, aber 
auch aus Gemeinden und anderen Körperschaften öffentlichen Rechts. Dadurch werden 
neue Sichtweisen und Problemlösungsansätze maßgeblich gefördert. 

http://www.integritaet.info
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Integrität  
im 
Bundesheer

Alles nahm mit einem ersten Konzept des Verhaltenskodex für den gesamten Bun-
desdienst seinen Anfang: Damals lud das Bundeskanzleramt (gemeinsam mit der 
Vororganisation des BAK - dem Büro für Interne Angelegenheiten) zu Arbeitsgrup-
pen ein. Ziel war die Erstellung eines gemeinsamen Leitfadens für korrekte Ver-
haltensweisen von Bundesbediensteten. Nahezu alle Ministerien waren in den Ar-
beitsgruppen, die Anfang der 2000er Jahre tagten, vertreten - so auch der heutige 
Abteilungsleiter für Disziplinar- und Beschwerdewesen, Dr. Christian Mayer aus 
dem Bundesministerium für Landesverteidigung. Wie viele seiner Kollegen, küm-
merte er sich bereits um die Einhaltung von Regeln in seinem Ressort und war auch 
der Ansprechpartner bei schwierigen disziplinarrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Beschwerden. Damals waren die Worte Prävention, Compliance oder gar Integrität 
im öffentlichen Dienst allerdings noch sehr ungewohnt. 

KORRUPTIONSPRÄVENTION 
UND KORRUPTIONS- 
BEKÄMPFUNG IM BMLV 

Mit der Einführung des Ver-
haltenskodex des Bundes ging 
auch die Erweiterung der Zu-
ständigkeiten der Disziplina-
rabteilung um den Bereich der 
„Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung“ ein-
her. Eine große Herausforde-
rung; so war und ist doch die 
österreichische Landesvertei-
digung bzw. das österreichi-
sche Bundesheer keine klei-
ne Institution. Diese weist als 

Besonderheit zusätzlich auf, 
dass über jeden Soldaten im 
Falle von Pflichtverletzungen 
Disziplinarstrafen z. B. durch 
den jeweiligen Kompanie- 
oder Bataillonskommandan-
ten in verkürzten Verfahren 
nach dem Heeresdisziplinar-
gesetz (ähnlich einem Man-
datsverfahren) verhängt wer-
den können. 
Nichtsdestotrotz ging man 
unverdrossen ans Werk und 
konnte in den vergangenen 
15 – 20 Jahren Bemerkens-
wertes aufbauen und leis-
ten. Neben drei jährlichen 

Offiziersschulungen zum 
Disziplinar- und Beschwer-

dewesen sowie zur Korrupti-
onsprävention werden laufend 
Schulungen für spezielle Ziel-
gruppen wie beispielsweise 
Attachés, Rüstungsmanager 
und andere Fachdienststellen 
durchgeführt. 

DER HANDLUNGSRAHMEN: 
DER VERHALTENSKODEX

2010 wurde ein eigener Ver-
haltenskodex für das Bun-
desheer eingeführt, der 2013 
überarbeitet wurde und nun 

KORRUPTIONSPRÄVENTION 
UND KORRUPTIONS- 
BEKÄMPFUNG IM BMLV 

Foto: Bundesheer/?ALI SCHAFLER/ORF
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erweitert werden soll. Es gibt 
in der Landesverteidigung im-
mer wieder Themen, die neue 
Fragestellungen aufwerfen, 
die für alle Kolleginnen und 
Kollegen relevant sind und 
deren Beantwortung daher 
niemandem vorenthalten wer-
den soll. Der Verhaltensko-
dex behandelt aktuell neben 
Grundlagen der Korruption 
und der Verwaltungsethik, 
Handlungsrahmen zu Fragen 
der Geschenkannahme, Re-
präsentation, Sponsoring, Ne-
benbeschäftigung, Befangen-
heit, Amtsverschwiegenheit, 
Beschaffungswesen, Lobbying 
sowie zum achtungsvollen Um-
gang miteinander. Ebenso bie-
tet er Vorgesetzten Hilfestel-
lung durch eine sogenannte 
„Schwachstellenanalyse“ und 
fasst die wichtigsten gesetzli-
chen Grundlagen und weiter-
führenden Links zusammen. 
Als Folder ist eine „Kurzinfo“, 
welche die wesentlichsten 
Punkte des Verhaltenskodex 
skizziert, ebenfalls verfügbar. 
Wichtig bei der ursprünglichen 
Erstellung und der jetzigen 
Überarbeitung ist die Einbe-
ziehung einzelner Fachabtei-
lungen und Experten. „Die 
Fragestellungen müssen aus 
den Abteilungen/Stellen selbst 
kommen und in einem zweiten 
Schritt die Regeln gemein-
sam erarbeitet werden. Nur so 
werden sie dann auch gelebt.“ 
erklärt Dr. Mayer den Ansatz 
der Einbeziehung.  

Zusätzlich zum Verhaltensko-
dex bietet der Folder der für 
die Kommunikation zuständi-
gen Abteilung „Social Media 
Guidelines“ Empfehlungen für 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Verteidigungsres-
sorts. Unter dem Schlagwort 
„Erst nachdenken, dann pos-
ten“ werden Anregungen zu 

gegenseitigem Respekt, der 
Trennung von Dienstlichem 
und Privaten, Rechten an Fo-
tos und Videos, gesetzlichen 
Grundlagen und Informatio-
nen zu Geotagging und Sicher-
heitsaspekten vermittelt. 

Besonders hervor zu strei-
chen ist des Weiteren noch die 
zweimal jährlich erscheinende 
„DiszBW-Info“ der Diszipli-
nar- und Beschwerdeabtei-
lung: Eine Broschüre, die bis 
zu den einzelnen Kompanien 
zur Schulung verteilt wird und 
die neuesten Entwicklungen 
im Korruptions- und Diszipli-
narrecht sowie Beschwerde-
wesen darstellt.

„ZUSAMMENARBEIT IST 
ESSENTIELL“

Wichtig ist Mayer bei der 
Wahrnehmung seiner Aufga-
ben zum einen, dass seine Ab-
teilung rasch und zielgerichtet 
außerhalb der Linienorganisa-
tion in enger Zusammenarbeit 
mit den inhaltlich oft mit Kor-
ruptionsbekämpfung befass-
ten Revisonsabteilungen wirk-
sam werden kann und zum 
anderen der laufende Kontakt 
zu anderen Integritätsbeauf-
tragten. „Es ist gut, sich über 
Vorhaben und Erfahrungen 
auszutauschen und Rückmel-
dung zu den eigenen Ideen zu 
bekommen. Man muss ja nicht 
jeden Fehler doppelt machen 
und kann mit bewährten Me-
thoden - auf die individuellen 
Bedürfnisse abgestimmt - 
gute Ergebnisse erzielen.“ In 
diesem Sinne sollen nun noch 
weitere Integritätsbeauftragte 
zu den bereits vier Vorhande-
nen im BMLV ausgebildet wer-
den, die zukünftig in den Be-
reichen der Beschaffung und 
Truppe für Compliance-Fragen 
zur Verfügung stehen. Fragen 

und Beratungen hinsichtlich 
Korruptionsprävention sind 
gerade durch die erreichte Be-
wusstseinsbildung im BMLV 
am Zunehmen. „Gerade in Be-
zug auf Einladungen, Großver-
anstaltungen, Partnerschaften 
mit Unternehmen und Spon-
soring tauchen immer wieder 
neue Fragen auf, die auf den 
Einzelfall bezogen, erarbeitet 
werden müssen.“ so Mayer zu 
seiner verantwortungsvollen 
Aufgabe.

Für die nahe Zukunft hat May-
er aber außerdem ein weiteres 
Vorhaben geplant: gemeinsam 
mit dem BAK soll im Rahmen 
eines bereits laufenden Pro-
jektes „Saubere Beschaffung“ 
der Beschaffungssektion, ein 
Risikomanagementsystem im 
Beschaffungsbereich gestar-
tet werden und bei Erfolg auf 
andere Abteilungen und Be-
reiche umgelegt werden. Auf 
gute Zusammenarbeit! 

Dr. Christian Mayer, AL für Disziplinar- und                                                      

Beschwerdewesen im BMLV 

Foto: BAK
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Werteerziehung 
in Schulen -  

Ein wichtiges 
Thema?!

Seit über einem Jahr hat das BAK einen Schwerpunkt auf Korruptionsprävention 
im Schulbereich gelegt. Zahlreiche Schülerworkshops und Schülerevents wurden 
zur Sensibilisierung durchgeführt. Doch ist man damit eigentlich am Zahn der Zeit? 
Welche Bedeutung hat die Werteerziehung heute? Und welche Rolle spielt dabei die 
Schule?

Wir fragen nach bei der Direktorin der HTL Spengergasse, Dr. Jutta Zemanek, und 
dem Direktor der HAK 10, Prof. Mag. Jörg Hopfgartner, die an ihren Schulen be-
reits ein Anti-Korruptionsevent des BAK durchgeführt haben. 

WELCHE ROLLE SPIELT 
WERTEERZIEHUNG IM 
LEHRPLAN?

Zemanek: Werteerziehung 
spielt im Lehrplan der HTL eine 
entscheidende Rolle. Aufgabe 
im Schulalltag ist es, die in der 
Bundesverfassung festgelegten 
Werte, Demokratie, Humanität, 
Solidarität, Friede und Gerech-
tigkeit, Offenheit und Toleranz, 
umzusetzen. Im partnerschaft-
lichen Zusammenwirken von 
Lehrenden, Schülerinnen und 
Schülern sowie Erziehungsbe-
rechtigten sollen unsere jungen 
Menschen zu gesunden, selbst-
bewussten, glücklichen, leis-
tungsorientierten, pflichttreuen 

Menschen werden, die befähigt 
sind, an den sozialen, religiösen 
und moralischen Werten ori-
entiert Verantwortung für sich 
selbst, Mitmenschen und Um-
welt zu übernehmen.

Gemäß den Lehrplanbestim-
mungen erwerben die Schü-
lerinnen und Schüler neben 
Fachkompetenz und Metho-
denkompetenz auch soziale 
und personale Kompetenz. 
Sie erwerben die Fähigkeit, 
eigene Lern- und Arbeitspro-
zesse auch unter nicht vor-
hersehbaren Bedingungen zu 
steuern und zu beaufsichtigen 
sowie Verantwortung für die 
Überprüfung und Entwicklung 

der eigenen Leistung und der 
Leistung anderer Personen zu 
übernehmen.

Hopfgartner: Ich würde die 
Frage erweitern auf „Spielt 
Werterziehung im Unterricht 
einer HAK eine Rolle“, weil der 
Lehrplan nur Dinge verschrift-
lichen kann, die auch sonst 
wichtig sind, wie das ethische 
Verhalten, die Rolle als Mensch 
an sich und das Leben in der 
Gesellschaft. Gerade auch im 
Unterricht und im praktischen 
unternehmerischen Denken 
stellt es einen ganz zentra-
len Inhalt dar, nicht nur über 
Fakten zu sprechen, sondern 
den Mensch als Gesamtheit zu 

Fotos. BAK
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sehen. Lehrer sind Vorbilder, 
die die Schülerinnen und Schü-
ler in ihrer Lebenskompetenz 
und ethischen Lebenstauglich-
keit unterstützen.  

WIE WICHTIG IST IHNEN  
DIESES THEMA?

Zemanek: Das Thema Werte- 
erziehung ist sehr wichtig, es 
wird von allen Lehrenden in ih-
ren Unterrichtsgegenständen, 
aber auch bei der Durchfüh-
rung von Projekten und Schul-
veranstaltungen einbezogen.

Hopfgartner: Ich finde es ist 
das zentrale Thema von Bil-
dung, weil in Zeiten der Digi-
talisierung, Industrie 4.0, der 
Zukunftsberufe, in der wir die 
Berufsbilder, für die wir heute 
ausbilden de facto noch nicht 
kennen, ethische Werte, künst-
lerische Kreativität, social skills 
wichtig sind. Das sind Dinge auf 
die die Schule ganz stark Ein-
fluss nehmen muss und die im 
Mittelpunkt stehen. Denn ge-
rade wenn die jungen Damen 
und Herren an der Entwicklung 
neuer gesellschaftlicher Ten-
denzen, technischer Möglich-
keiten, sozialer Lebensformen, 
Mobilitätsformen, Nachhaltig-
keit teilhaben, dann spielt ethi-
sches Verhalten, langfristiges 
Denken, Verantwortungsbe-
wusstsein eine ganz besondere 
Rolle. Wenn wir zum Beispiel 
auch über Artificial Intelligen-
ce, etc. reden, geht es nicht 
darum, was technisch möglich 
ist, sondern was ethisch und 
gesellschaftlich vertretbar ist. 

IST WERTEERZIEHUNG IN 
DER HEUTIGEN GESELL-
SCHAFT NOTWENDIG? GIBT 
ES DABEI STOLPERSTEINE?

Zemanek: Die Achtung der 
Würde des Menschen war und 

ist auch in der heutigen Ge-
sellschaft die Grundlage für 
ein friedliches Zusammenle-
ben. In diesem Sinne ist eine 
Befassung mit Werten, die die 
Grundlage  der Gesellschaft 
sind,  sowohl in der Schule als 
auch außerhalb der Schule, 
für alle Menschen, unabhän-
gig von Alter, Ausbildung, Be-
ruf, wichtig. Dabei gibt es auch 
Stolpersteine, z.B. wie beziehe 
ich möglichst viele Menschen 
möglichst umfassend ein. An 
der Schule wäre eine stärkere 
psychologische Unterstützung 
im Sinne einer aktiven Präven-
tionsarbeit wünschenswert.

Hopfgartner: Der größte Stol-
perstein ist für mich, dass sich 
Personen, Institutionen und 
Bezugsgruppen die Verantwor-
tung gegenseitig zuschieben. 
Aus Sicht der Schule gesehen 
liegt sie im Beziehungsdrei-
eck Eltern, Schüler und Päd-
agogik. Es betrifft dabei jeden 
einzelnen Player und darüber 
hinaus den Freundeskreis und 
berufliches oder schulisches 
Umfeld. Es geht darum, Eigen-
verantwortung zu übernehmen 
und Vorbild zu sein. Das beginnt 
bei ganz einfachen Sachen, wie 
auf der Straße den Kaugummi 
nicht auf den Boden zu spucken 
und endet bei Dingen, die auch 
das BAK betreffen.

WIE NEHMEN SIE DIE  
KORRUPTIONSENTWICK- 
LUNG WAHR? 

Zemanek: Die Gesellschaft 
setzt sich vermehrt mit dem 
Thema auseinander, seit 2003 
gibt es einen weltweiten Tag 
gegen Korruption, Österreich 
hat ein Korruptionsstrafrecht, 
insgesamt hat sich viel im ge-
sellschaftlichen Bewusstsein 
verändert. 

Hopfgartner: Ich kann es jetzt 
natürlich nicht in Zahlen fas-
sen, aber ich nehme persönlich 
das Thema in zweierlei Weisen 
wahr. Erstens als sehr stark 
medial und daher gesellschaft-
lich präsent. Ich nehme zwei-
tens vor allem auch in der Wirt-
schaft wahr, dass das Thema 
in Verbindung mit Compliance 
da ist und dass es sehr unter-
schiedlich diskutiert wird. Es 
ist wichtig, dafür Awareness zu 
schaffen. Ich finde es sehr gut, 
damit die Schüler zu konfron-
tieren und es auch hinauszutra-
gen. Oft glaubt man, das betrifft 
nur den öffentlichen Bereich, 
aber es hat ja sehr viele Ver-
ästelungen und deswegen ist 
es wichtig, das anzusprechen. 
Ich denke Österreich hat in den 
diversen Rankings noch nicht 
den Bestplatz, daher ist noch 
Luft nach oben.

HAT IHRE SCHULE EIN 
LEITBILD BZW. EINEN 
VERHALTENSKODEX? 

Zemanek: Diese Frage ist ganz 
klar mit JA zu beantworten. 
Wir haben im berufsbildenden 
Schulwesen ein Leitbild der 
technischen, gewerblichen und 
kunstgewerblichen Schulen (im 
Rahmen von QIBB, der Quali-
tätsinitiative Berufsbildung). 
Dieses Leitbild wurde vom Bun-
desministerium unter Beizie-
hung unzähliger Experten und 
Expertinnen aus den Schulen, 
Wirtschaft und Technik in vie-
len Arbeitskreisen entwickelt. 
Danach bieten die technischen 
Schulen Österreichs eine fun-
dierte technisch-gewerbliche 
Berufsausbildung und eine 
umfassende Allgemein- und 
Persönlichkeitsbildung. Sie se-
hen ihre Kernkompetenz in der 
Entwicklung von innovativen 
Bildungsangeboten. Sie bieten 
Förderung und Unterstützung 
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in einer motivierenden Lern- 
und Arbeitsumgebung. Sie be-
trachten die Fähigkeiten, die 
Erfahrung und das Engage-
ment der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als wesentliche 
Grundlagen für die erfolgreiche 
Umsetzung des Bildungsauf-
trags. Sie führen zu Mobilität, 
Weltoffenheit und interkultu-
rellem Verständnis. 

Hopfgartner: Wir haben selbst-
verständlich ein Leitbild, an des-
sen Aktualisierung wir gerade 
arbeiten. Wir sind sehr vielfältig 
an unserer Schule was unsere 
Ausbildungsprodukte betrifft, 
was unsere Menschen betrifft 
und ein Leitbild muss für alle 
gut lebbar und erreichbar sein 
und auch einfach und greifbar 
sein. Wir haben den Grundsatz 
„fördern und fordern“ als sehr 
verkürzte Form, aber auch eine 
sehr ausführliche Form, wo wir 
das Leben miteinander, auch 
das Leben mit unseren Bezugs-
gruppen, unseren Partnern au-
ßerhalb der Schule bis hin zu 
Nachhaltigkeit usw definiert 
haben. Ich glaube, wir müssen 
dort auch noch ein bisschen 
knapper werden und sicherlich 
von den Fakten zusätzlich noch 
mehr in Richtung Wertehaltung 
gehen, daran arbeiten wir gera-
de. Daran müssen alle beteiligt 
sein. In unserer Schule leben 
ca 1600 Personen in verschie-
denen Rollen, Lehrer, Schüler, 
Verwaltungspersonal, Buffet-
personal, unsere Lieferanten 
und Gäste, aber natürlich auch 
in weiterer Folge die Eltern 
und alle Bezugsgruppen. Wir 

dürfen nicht vergessen, dass 
14 – 19-jährige Multiplikatoren 
in Gesellschaft, Wirtschaft und 
vor allem auch Familien sind. 
Die Verhaltensweisen, die sie 
hier lernen, werden auch in an-
deren Bereichen Anwendung 
finden. Genauso ist es wahr-
scheinlich auch mit dem Um-
gang mit manchen Verhaltens-
weisen in Richtung Korruption, 
da geht es hier darum, dem den 
Nährboden gleich zu entziehen. 
ZB, wie geht man mit Transpa-
renz, mit transparenter Beur-
teilung um, um hier Vorwürfen 
in diese Richtung gleich einen 
Riegel vorzuschieben.

SPIELT DER WERT  
INTEGRITÄT BEI IHNEN EINE 
ROLLE? 

Zemanek: Beginnen wir mit 
der Bedeutung des Begriffs 
für mich. Integrität, vom latei-
nischen Wort integritas, heißt 
vollständig, es bedeutet die 
Übereinstimmung des persön-
lichen Wertesystems und der 
persönlichen Ideale mit dem 
eigenen Reden und Handeln. 
Dies ist sehr wichtig und zu-
gleich eine Herausforderung. 
Integer zu sein und zu han-
deln, ist, glaube ich, das Er-
folgsrezept einer gelungenen 
Führung. Viktor Frankl sagte 
schon: „Werte kann man nicht 
lehren, man muss sie leben.“ 
Das ist für mich entscheidend.
Hopfgartner: Für Integrität gibt 
es wahrscheinlich sehr viele 
Definitionen, ich halte es für 
eine selbstreflektierte Werte-
haltung, für ein auch von außen 

betrachtet nachhaltiges, unan-
greifbares Handeln und Leben. 
ZB im Bereich der Übungsfir-
men, aber auch in der Klasse, 
beim Organisieren von Schul-
veranstaltungen, da ist ein inte-
gres Verhalten immer Ziel oder 
Vision, denn man wird damit nie 
fertig sein. Ich bin mit Bildung 
hier im Haus nie fertig und man 
wird als Mensch mit Integrität 
nie fertig sein, weil sich jeden 
Tag neue Herausforderungen 
stellen, auf die ich meine Inte-
grität wieder neu ausrichten 
muss und sie auch sozusagen 
schleifen muss um neue Wege, 
neue Erkenntnisse wieder da-
ran anzupassen. Es ist wahr-
scheinlich gar nicht immer so 
leicht, denken wir an Verhal-
tensweisen in den digitalen 
Medien, das sind einfach neue 
Kompetenzen, die erfordern 
auch ein Einstellen der Person 
darauf.

Fotos: BAK
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Das grundlegende Bedürfnis der Menschen nach Gesundheit scheint immer wich-
tiger zu werden. Erkennbar wird das unter anderem, da Menschen bereit sind, im-
mer größere Teile ihres Einkommens nicht nur für Medikamente, sondern auch für 
gesunde Ernährung und Gesundheitsdienstleistungen aller Art auszugeben, von 
autogenem Training über Psychotherapien bis hin zu Yoga und Pilates. Jeder strebt 
nach Wohlbefinden oder zu einer Verbesserung seines Ist-Zustandes. Zeit, dem  
Bedürfnis selbstbestimmter Gesundheitsvorsorge in großem Umfang nachzugehen.

Gemeinsam mit der Versiche-
rungsanstalt Öffentlich Be-
diensteter (BVA) entwickelte 
das BAK seit 2013 ein modu-
lares Gesundheitsförderungs-
programm unterstützt durch 
verschiedene therapeutische 
Angebote der BVA (i.e. Burn-
out Prävention, Ernährung und  
Bewegung, Stressmanage-
ment) und des Arbeits- und 
Sozialmedizinischen Zentrums 
Mödling-AMZ (i.e. Rückenver-
messung, Venencheck). Im Jahr 
2017 kam eine Kooperation mit 
der FH St. Pölten, Department 
für Physiotherapie in Richtung 
individueller einzeltherapeuti-
scher Maßnahmen auf Nach-
frage der MitarbeiterInnen 
hinzu. 

Die steigende Zahl der Teilneh-
merInnen an den therapeuti-
schen Terminen und Sport- und 

Gesundheitsveranstaltungen 
im BAK sprechen für sich. Die 
betriebliche Gesundheitsför-
derung soll wesentlich dazu 
beitragen, MitarbeiterInnen 
fit und leistungsfähig zu hal-
ten. Dazu wurden zusätzlich 
voll funktionsfähige Küchen 
in jedem Stockwerk installiert 
und ein Obsttag pro Woche auf 
Kosten der Organisation ein-
geführt.  Seminare und Vorträ-
ge zu Ernährung und Bewe-
gung liefern die Experten der 
BVA regelmäßig ins Haus oder 
werden hausintern von spe-
zifisch geschulten BAK-Mit-
arbeiterInnen bestritten (i.e. 
Rumpfstabilisierungstraining).

Für das Jahr 2018 sind Gesund-
heitstage zu den Spezialthe-
men wie „Gesunde Haut“ oder 
„Schulmedizin und Naturheil-
verfahren – Mit Hausmitteln 

gesund durch den Winter“ 
sowie spezifische therapeu-
tische Veranstaltungen mit 
Einzelberatung, Stichwort: 
Mobile Gesundheitsstrasse 
– die kleine Vorsorgeuntersu-
chung oder Rückenvermes-
sung vorgesehen. In Vorbe-
reitung befindet sich auch ein 
BAK-Gesundheitsjournal.

Betriebliche Gesundheitsför-
derung ist somit auch 2018 Vor-
aussetzung und grundlegende 
Basis für gesunde Menschen 
im beruflichen wie privaten 
Umfeld und daher ein we-
sentlicher Entwicklungsbau-
stein in der selbstbestimmten 
Gesundheitsvorsorge.

Betriebliche  
Gesundheitsförderung  
im BAK  

Rückblick 2017 und 
Ausblick 2018

Gesundheit als höchstes Gut.
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AUS DER AKTUELLEN RECHTSPRECHUNG - 
ENTSCHEIDUNGEN IM  KORRUPTIONSBEREICH

Die folgenden höchstgerichtlichen Entscheidungen aus dem  
Bereich der Korruption wurden in den letzten Monaten erlassen.  
In Kürze werden die aktuellen Rechtssätze aus dem RIS dargestellt.

MISSBRAUCH DER 
AMTSGEWALT

StGB §302 Abs1
B-VG Art20 Abs1 
OGH, 12.12.2017,
17Os24/17h

RECHTSSATZ

Missbräuchliche Weisungen 
zu nicht-hoheitlichem Ver-
walten des Angewiesenen 
sind nicht dem Tatbestand des 
Missbrauchs der Amtsgewalt 
zu subsumieren.
(RS0131762)

Entscheidungstexte

OGH, 12.12.2017, 17Os18/17a

OGH, 12.12.2017, 17Os20/17w 

http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20171212_OGH0002_0170OS00024_17H0000_000
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20171212_OGH0002_0170OS00018_17A0000_000
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20171212_OGH0002_0170OS00020_17W0000_000&ResultFunctionToken=57de1acb-6a91-4125-872f-a66f7eec818d&WxeFunctionToken=05031775-c32c-4110-a68d-42d479cd500f&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=07.12.2017&BisDatum=07.03.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=302
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INTERNATIONALE 
HIGHLIGHTS

Mit zahlreichen internationalen Schwerpunkten endete für das BAK das Jahr 2017 
und begann das Jahr 2018. So nahmen Vertreterinnen und Vertreter des BAK an 
der ersten internationalen Anti-Corruption Conference von Europol sowie dem jähr- 
lichen Arbeitstreffen von ENIP (European Network of Integrity Practitioners) und 
dem Meeting des Global Compact Netzwerkes teil. Außerdem wurde intensiv ge-
schult: zum einen die zukünftigen Verbindungsbeamten des BMI und zum ande-
ren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Masterlehrganges „Master in Anti- 
Corruption Studies“ (MACS) der IACA. Ein besonderes Highlight war der Erfahrungs-
austausch mit UNODC unter Teilnahme der Staatssekretärin Karoline Edtstadler.  

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 
MIT UNITED NATIONS OFFICE 
ON DRUG AND CRIME

Am 20. Februar 2018 trafen 
sich Vertreterinnen und Ver-
treter des Bundesamtes zur 
Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung und 
der Abteilung für Völkerrecht-
liche Verträge des UNODC zu 
einem Austausch über aktuel-
le Projekte und Vorhaben. 
Staatssekretärin Karoline 
Edtstadler betonte dabei die 
Bedeutung der Zusammenar-
beit und des Austausches bei 
der Korruptionsbekämpfung. 
Sektionschef Hermann Fei-
ner verwies auf die bisher gut 
funktionierende gegenseitige 
Unterstützung bei Projekten 
und Veranstaltungen sowie 
die künftigen gemeinsamen 
Herausforderungen bei der 
Korruptionsbekämpfung. John 
Brandolino, Direktor der Ab-
teilung für Völkerrechtliche 

Verträge, und Andreas  
Wieselthaler, Direktor des 
BAK, stellten anschließend 
die jeweils aktuellen Korrupti-
onspräventionsprojekte vor. 
Die richtige Anwendung von 
Risikomanagement im öffent-
lichen Sektor wurde dabei von 
Vertreterinnen und Vertretern 
beider Institutionen als ein 
wesentliches Instrument der 
strukturellen Korruptionsprä-
vention in Organisationen her-
vorgehoben. Die Bedeutung 
von Integritätsförderung sowie 
von Präventionsansätzen, die 
die Bewusstseinsbildung von 
Schülerinnen und Schülern im 
Fokus haben, stellen sowohl 
im BAK als auch in der UNODC 
Arbeitsschwerpunkte dar.

INTERNATIONALE  
SCHULUNGEN DES BAK 

Am 14.2.2018 absolvierten 
rund 20 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Masterlehr-
gang „Master in Anti-Cor-
ruption Studies“ (MACS) an 
der International Anti-Cor-
ruption Academy einen Stu-
dienbesuch im Bundesamt 
zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung 
(BAK). Sie erhielten einen Ein-
blick in abgeschlossene und 
laufende Präventionsprojek-
te des BAK, die österreichi-
sche Strafrechtsstruktur so-
wie Ermittlungserfahrungen 
und die damit verbundenen 
Herausforderungen. 

Da die Studierenden zum 
Großteil selbst im Anti-Kor-
ruptionsbereich tätig sind, 
ergaben sich produktive Dis-
kussionen und Vergleiche zu 
einzelnen Maßnahmen. 

9 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erhielten im Zuge  
ihrer Ausbildung zum Attaché-
dienst im BMI einen Einblick 

Foto: BMI/Gerd Pachauer
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in die Bereiche der Korrupti-
onsprävention und Korrupti-
onsbekämpfung. Die Ausbil-
dung zum VB (Polizeiattaché) 
beinhaltet detaillierte und 
umfangreiche Informationen 
zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung. 
So sollen die Kolleginnen und 
Kollegen in der Lage sein, 
während ihres Auslandsein-
satzes zum Thema Korruption 
Rede und Antwort zu stehen 
und gegen die mit Korruption 
verbundenen Gefahren ge-
wappnet sein.

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 
MIT EUROPOL UND ENIP 

Die erste Anti-Korruptions-Kon-
ferenz von Europol fand im De-
zember 2018 in Den Haag statt. 
Im Zentrum standen der Er-
fahrungsaustausch und die 
Vernetzung der Behörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten und 
somit operative Diskussionen 
rund um das Phänomen der 
strukturellen Korruption. He-
rausforderungen rund um die 
IT-Forensik, der Umgang mit 
Big Data und die Kommunika-
tion mit Medien wurden eben-
falls thematisiert - einige der 
vielen Themen, die zukünftig 
auch das kürzlich geschaffe-
ne Koordinationszentrum „In-
ternational Anti-Corruption 
Coordination Center (IACCC)“ 
beschäftigen werden, deren 
Mitglieder vorerst aus dem 
englischsprachigem Raum 
stammen.  

In Utrecht (Niederlande) fan-
den sich im Jänner 2018 die 
Mitglieder des ENIP (Europe-
an Network of Integrity Prac-
titioners)-Netzwerkes zu ei-
nem Arbeitsmeeting ein. Die 
Veranstaltung wurde von der 
niederländischen Whistleblo-
wer Authority organisiert. Die 
Ziele dieses Praktiker-Netz-
werkes waren der Austausch 
von Wissen, Erfahrungen und 
Best-Practices sowie die ge-
meinsame Entwicklung neuer 
Instrumente und Programme. 
Ass. Prof. Dr. Kim Loyens von 
der Universität Utrecht refe-
rierte über die von ihr durch-
geführte Studie, in der die le-
gislativen und administrativen 
Rahmenbedingungen zum 
Schutz von Whistleblowern in 
zehn Ländern verglichen wur-
den. Dabei konnten von Loy-
ens auch „Dos und Dont´s“ im 
Umgang mit Whistleblowern 
identifiziert werden. Der Ver-
waltungswissenschaftler Prof. 
Muel Kaptein von der Erasmus 
Universität in Rotterdam setzt 
sich in seiner Forschung mit 
der Ethik von Organisationen 
auseinander. In seinem Vortrag 
präsentierte er das von ihm ent-
wickelte Modell zur Beschrei-
bung der ethischen Kultur von 
Organisationen und erläuterte 
die daraus erzielten Ergebnis-
se einer Studie, die sich mit der 

Identifikation von organisato-
rischen Faktoren, welche un-
ethisches Mitarbeiterverhalten 
fördern, beschäftigte. 

MEETING DES GLOBAL  
COMPACT NETZWERKES

Am 5. März 2018 fand im  
Studio 44 der Casinos Aust-
ria das erste General Meeting 
des Global Compact Netzwer-
kes Österreich 2018 zum The-
menschwerpunkt „Anti-Kor-
ruption“ statt. Die Bekämpfung 
von Korruption findet sich als 
16. der SDGs (Sustainable  
Development Goals) des Netz-
werkes: „Korruption und Be-
stechung in all ihren Formen 
erheblich reduzieren“. 

An der Veranstaltung nahmen 
etwa 40 Expertinnen und Ex-
perten aus dem Bereich Cor-
porate Social Responsibility 
aus Privatwirtschaft, Zivilge-
sellschaft und Verwaltung 
teil. Nach einem einleitenden 
Vortrag über Korruptionsprä-
vention im Auslandsgeschäft 
stellte Abteilungsleiterin des 
BAK Mag. Dr. Martina Koger, 
MSc, die Nationale Anti-Kor-
ruptions-Strategie (NAKS) vor. 
Im Zentrum der Veranstaltung 
standen die jüngsten Entwick-
lungen im Global Compact 
Netzwerk Österreich sowie 
den Fortschritt der fünf SDG-
Teams und die Umsetzung 
der SDGs in österreichischen 
Unternehmen.

  ENIP 

Das ENIP (European Net-
work of Integrity Practitio-
ners)-Netzwerk wurde 2015 
ins Leben gerufen.  
Zurzeit beteiligen sich Kor-
ruptionspräventionsbehör-
den und Ämter zur Integri-
tätsförderung aus den  
Niederlanden, Belgien, 
Deutschland,  
Slowenien, Estland, Polen 
und Österreich.

Foto: BAK

Foto: Gregor Hoheneder

Global Compact Netzwerk 

Im September 2015 beschlossen die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung. Sie verpflichteten 
sich damit zur Umsetzung von 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene. Der United Nations Global Compact unterstützt als Plattform den Austausch zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik 
und soll damit die Umsetzung dieser Ziele vorantreiben. 
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1. COMPLIANCE-TÄTIGKEITS- 
BERICHT DES BAK

Durch die Änderung der Ge-
schäftseinteilung des Bundes-
ministeriums für Inneres (BMI) 
mit 1. September 2014 wurde 
dem Bundesamt zur Korrupti-
onsprävention und Korrupti-
onsbekämpfung (BAK) die 
Aufgabe zugewiesen, das kom-
plementäre Anschlussstück 
des BMI-Compliance-Ma-
nagement-Systems im eige-
nen Bereich abzubilden. Die 
Implementierung, Aufrecht-
erhaltung und Evaluierung 
des BAK-internen Complian-
ce-Management-Systems ein-
schließlich des Risikomanage-
ments und der Führung des 
Wertemanagementprozesses 
im BAK wurde dem Referat 1.3 
„Recht, Analyse und Statistik“ 
übertragen. 

Die Implementierung eines 
CMS wurde im Rahmen eines 
Projekts, bei dem sich das 
BAK an der ISO 19600 „Com-
pliance Management System“ 
bzw. der ONR 192050 „Com-
pliance Management Systeme 
– Anordnungen und Anleitung 
zur Anwendung“ orientierte, 
durchgeführt.

Das BAK verfügt nun seit Juni 
2016 über ein funktionieren-
des und sich stetig weiterent-
wickelndes Compliance-Ma-
nagement-System. Ziel dieses 
System ist es einerseits den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des BAK Rechts- und 
Handlungssicherheit zu ge-
währleisten und anderer-
seits Risiken frühzeitig zu 
erkennen und diesen vor-
beugend durch die Setzung 
entsprechender Maßnahmen 
entgegenzuwirken. 
Ein wesentlicher Bestandteil 
eines Compliance-Manage-

ment-Systems ist die Erstel-
lung eines Compliance-Tätig-
keitsberichts. In diesem ersten 
Bericht soll dargestellt wer-
den, wie das Compliance-Ma-
nagement-System im BAK 
implementiert, permanent 
verbessert wurde und wie die-
ses den Funktionen eines sol-
chen gerecht wird. Darüber hi-
naus werden in diesem Bericht 
bereits durchgeführte sowie 
künftige Compliance-Maßnah-
men präsentiert.

Der Compliance-Tätigkeits-
bericht wird jährlich auf der 
Homepage des BAK veröffent-
licht und zum Download be-
reitgestellt werden.

 
PUBLIKATIONEN

WISSEN VERMITTELN

DER CORRUPTION  
PERCEPTIONS INDEX (CPI) 
2017 IST ONLINE

Österreich verbessert sich um 
einen Platz und erreicht Rang 
16 

Transparency International 
misst mit dem Corruption 
Perceptions Index die Wahr-
nehmung von Korruption in 
insgesamt 180 Staaten.

Wie auch schon in den Vorjah-
ren liegen nordeuropäische, die 
Benelux- und deutschsprachi-
ge Staaten sowie Länder Oze-
aniens, Kanada, Singapur und 
Hong Kong im Spitzenfeld.

Österreich erreicht ex aequo 
mit Belgien und den USA Platz 
16 und verbessert sich damit 
im Vergleich zum Jahr 2016 um 
einen Rang.
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Das BAK
Das BAK ist eine Einrichtung des Bundes
ministeriums für Inneres. Es ist orga-
nisatorisch außerhalb der Generaldi-
rektion für die öffentliche Sicherheit 
angesiedelt und bundesweit zuständig 
für die Vorbeugung, Verhinderung und 
Bekämpfung von Korruption, die enge 
Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und  
Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) 
sowie die Wahrnehmung zentraler Funk-
tionen im Bereich der sicherheits- und 
kriminalpolizeilichen Zusammenarbeit 
mit ausländischen und internationalen 
Anti-Korruptionseinrichtungen. 

www.bak.gv.at

Sollten Sie zukünftig den Newsletter nicht 
mehr erhalten wollen oder Fragen zu ein-
zelnen Themen haben, schreiben Sie bitte an 
BMI-IV-BAK-1-1@bak.gv.at

IMPRESSUM
Bundesamt zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung
Herrengasse 7, 1010 Wien
Telefon: +43-(0)-1-531 26 -0
Fax: +43-(0)-1-531 26 - 10 85 83
E-Mail: BMI-IV-BAK-SPOC@bak.gv.at

KÜNFTIGE 
VERANSTALTUNGEN
IM BEREICH DER 
KORRUPTIONS-
PRÄVENTION

23. - 27. APRIL 2018

5. IBN-GRUNDAUSBILDUNGSLEHRGANG IN STEGERSBACH - www.integrität.info

17. - 18. MAI 2018

12. ÖSTERREICHISCHER ANTI-KORRUPTIONS-TAG

          		

Foto: Fotolia

http://www.bak.gv.at
https://www.integritaet.info
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„Correct or corrupt?“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesamts zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung (BAK) entwickelten gemeinsam mit Schülerinnen und 
Schülern der HTL Mistelbach im Zuge des Maturaprojektes eine spielerische An-
ti-Korruptions-App. Die App gibt Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Mög-
lichkeit, sich gezielt und spielerisch zum Thema Korruption Wissen anzueignen.

Mit 12 Charakteren – vom 
Schüler über die Lehrerin bis 
zum Politiker – kann sich der 
User unterschiedlich schweren 
Dilemmasituationen stellen. 
Es gilt, aus drei vorgegebenen 
Vorschlägen, die „richtige“ Lö-
sung im Hinblick auf moralisch 
korrektes Verhalten zu treffen. 
Je nach Entscheidung sam-
melt er Punkte oder verliert bei 
einer falschen Entscheidung 
Leben. 

Zielgruppe der App sind Schü-
lerinnen und Schüler sowie 
junge und jung gebliebene 
Erwachsene. „Wir wollen mit 
der App dort ansetzen, wo kor-
ruptes Verhalten noch kaum 
präsent ist, sich noch nicht in 
den Köpfen festgesetzt hat und 
kriminelle Energie Taten folgen 

ließ. Die Werteentwicklung 
ist im Jugendalter noch nicht 
vollständig abgeschlossen und 
kann durch Beschäftigung mit 
gesellschaftlichen und per-
sönlichen Wertvorstellungen, 
Diskussion und Reflexion posi-
tiv beeinflusst werden“, meint 
Mag. Andreas Wieselthaler, 
Direktor des BAK, zu den päd-
agogischen Hintergründen und 
Präventionsansätzen der App. 

„Das Auseinandersetzen mit 
dem Thema Korruption berei-
tet unsere Schülerinnen und 
Schüler auf das Berufsleben 
vor. Sie sollen gewappnet und 
sich der Konsequenz ihres 
Handelns bewusst sein,“ so der 
Direktor der HTL Mistelbach, 
Prof. DI Dr. Alfred Pohl.  

Die App „Correct or corrupt“ 
gratis in den App Stores 
erhältlich. 

Bis zum 9. Juli 2018 können 
Jugendliche und junge Er-
wachsene zwischen 14 und 20 
Jahren an einem Gewinnspiel 
teilnehmen indem sie ihren er-
spielten Highscore an das BAK 
übermitteln. Zu gewinnen gibt 
es einen Nachmittag mit der 
österreichischen Flugpolizei. 

CORRECT OR CORRUPT - Das 
Video

APP  
„CORRECT OR 
CORRUPT?“ 

Fotos. advantage apps Gmbh

https://www.youtube.com/watch?v=rJT3btyBw4c
https://www.youtube.com/watch?v=rJT3btyBw4c

